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Leichnams u. s. w. erhoben die Vermuthung fast

zur Gewißheit.
Allein der Zeuge, der den Mörder wicder

erkcmieu sollte, war blind; gesehen hatte er ihn
also nicht, nur cin Mal feine Stimme gehört.
Aber dcr Hund hatte ihn doch gefehen? Ist cs

auch nichts Seltenes, daß Hunde, in deren

Gegenwart eiu Verbrechen begangen wurdc, durch
ihr Benehmen gegen den Verbrecher zur
Entdeckung desfclben beitrugen, fo wurde der Hund
in diefem Falle doch aus dem Spiele gelassen.
Dcr Blinde ««sicherte, wenn man ihm den

Menschen vorführe, dcr damals geredet, und ihn
nöthige, zu sprechen, so wolle er ihn noch heute
an der Stimme wieder erkennen.

Der Blinde ward als Zeuge angenommen.
Bigot licß ihn nach Rouen bringen und dort
gerichtlich vcrnehmcn. Man ging indeß mit Vorsicht

zu Werke. Der Blinde ward dcm gefangenen
Kaufmann vorgestellt. Um sich zu versichern,
heißt cs, daß kein Vorurthcil bei der Aussage
dcs Blinden obwalte, ließ man zucrst Keinen
von Beiden in des Andem Gegenwart sprechen,

und nachdem man dem Arrestanten Zeit genug
gelassen, den Blinden hinlänglich in Augenschein

zu nehmen, ward letzterer abgeführt.
Der Präsident der Behörde, vor welcher die

Beiden einvernommen worden, befragte hierauf
den Angeschuldigten, ob er Einwendungen gegen
den blinden Mann zu machen habe. Die Antwort

bestand in den bittersten Beschwerden, wie

man mit ihm verfahre. Eine Hinterlist folge der

andern. ES sei wider alle RechtSregelu, wenn
man ihn ciner Mordthat überführen wolle mittelst
der unvollkommenen sinnlichen Wahrnehmungen
eines blinden Mannes.

Jetzt ward erst die Verfuchsprobe angestellt.
Der Blinde ward vor dem vollständig besetzten

Gerichte vorgeführt, und nach und nach mußten

an 20 Personen erscheinen und in seiner Gegenwart

sprechen. Sobald jede gesprochen, schüttelte

er den Kopf und versicherte, das sei nicht die

Stimme des Mannes auf dem Berge bei Argentevil.

Zulctzt ward der Angeklagte vorgelassen.

Gleich nach den ersten Worten rief dcr Blinde
aus, das sei der rcchtc Mann.

Man begnügte sich indessen nicht mit der einen

Probe; man stellte sie noch zwei Mal mit immcr

wechselnden Personen und in anderer Reihenfolge
an, und jedes Mal erkannte der Bettler die
Stimme vom Berge bei Argentevil heraus, wenn
der Gefangene sprach.

Dicfc Beweise gcnügten. Es wurde indessen
noch cin Mal eine vollständige Unterfnchung mit
dcm Angeklagten gepflogen, jedoch ohne daß etwas
Mehrercs ermittelt wordcn wäre. Der oberste
Gerichtshof sprach fodann das Todcsurtheil über
dcn Angcfchuldigten aus.

Mochte offenbar mchr dic moralische
Ueberzeugung als dic vorliegenden Beweise die Richter
zu dcm Todesurthcile bestimmt haben, so war
cS kein ungerechtes. Jn seiner Todesstunde lcgte
cr öffentlich cin vollständiges Bekenntniß ab, daß
er dcn Jialiencr aus London begleitet, ermordet
und sodann die bci ibm gefundenem Wechsel zu
Gelde gemacht habe, wie cs bereits aus der
Erzählung bekannt geworden. Dcn Plan, seinen

Herrn zu ermorden und zu berauben, hatte er
schon lange gefaßt; aber immcr fehlte ihm die
Gelegenheit, ihn ungcfehcn ausführen zu können.
Auf der Straße bci Argentevil wurden sie von
einem furchtbaren Gewitter überrascht. Die Straße
war verlassen, soweit das Auge reichte, kein
Mensch zu sehen. Der Dicner versetzte seinem
Herrn plötzlich mehrere tödtliche Stiche und plünderte

ihn mit allcr Geschwindigkeit aus. Nachdem

es gefchehen, schleppte er den mit dem Tode
Ringenden in die Weinberge und warf ihn dort
hin. Dann kam der Blinde, fragte und ward
mit der Antwort, die wir kennen, abgewiesen.
Ein Blinder konnte ihn nicht verrathen; aber
Gottes Auge wacht überall und bringt früher
oder später auch das Verborgenste ans Licht.

Merkwürdige Lebensschickfale.

Joh. Meist« von Benken, Kant. Zürich, ging
frühzeitig in französifche Kriegsdienste, wurd^ron
den Engländern gefangen, nahm dann englische

Kriegsdienste, kehrte jedoch bald in seine Heimath
zurück, wo er zuerst als Weibcl und später bet

einer Bezirksgerichtskanzlci angestellt wurde. Vor
einigen Jahren wanderte er mit zwci erwachsenen

Söhnen nach Amerika aus und ließ nach längerer
Zeit auch Frau und Tochter dahin abholen. Kaum
abcr hatten sich beide Gatten herzlich begrüßt, so

sank Meister zu Boden und war eine Leiche.
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